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1. Einleitung   

  

Inklusion ist eine rechtliche Vorgabe, gesellschaftliche Aufgabe und politisches Pro-

gramm. Es bedeutet die gesellschaftliche Vielfalt zu akzeptieren und wertzuschät-

zen und alle Menschen, mit und ohne Beeinträchtigungen, mit verschiedenen kul-

turellen und ethnischen Wurzeln oder sozialer Herkunft willkommen zu heißen. In-

klusion bedeutet, das Verständnis dafür zu entwickeln, dass es „normal ist, ver-

schieden zu sein.“ Die gesellschaftlichen Teilsysteme sind so zu gestalten, dass 

alle gleichberechtigt und selbstbestimmt zusammen leben können.  

  

Dieses ist das Leitbild für die Erziehung und Bildung von Kindern in den Kinderta-

gesstätten im Landkreis Cuxhaven.   

Das fortgeschriebene Regionale Konzept beschreibt den Rahmen auf dem Weg zur 

inklusiven Pädagogik, in der es allen Kindern ermöglicht werden soll, in ihren indi-

viduellen Bedürfnissen unterstützt und begleitet zu werden.  

Gleichzeit beleuchtet es die zurzeit noch bestehende Diskrepanz zwischen dem 

gesellschaftlichen Ideal von Wertschätzung und Teilhabe auf der einen und den auf 

Integration ausgelegten gesetzlichen Vorgaben auf der anderen Seite.  

  

Dabei ist der Bestand an integrativen Gruppen besonders hervorzuheben. Bei die-

ser Beschreibung soll es allerdings nicht bleiben. Mit dem fortgeschriebenen Kon-

zept sollen die inhaltlichen, organisatorischen, rechtlichen und weiteren Rahmen-

bedingungen aktuell formuliert, dokumentiert und zugleich Denkanstöße für die Zu-

kunft gegeben werden.  

Ziel des Regionalen Konzepts ist es, vergleichbare Strukturen für die Kinder im 

Landkreis zu entwickeln.  

Im Herbst 2008 wurde das erste Regionale Konzept erarbeitet. Beteiligt hieran wa-

ren: 

 

 Trägerarbeitsgemeinschaft zur gemeinsamen Erziehung in der Stadt 

Cuxhaven  

 Jugendamt  

 Amt Soziale Leistungen  

 Amt Strategische Sozialplanung  

 Vertreter der Gemeinden/Samtgemeinden/Städte im LK  
 AWO Sprachheilkindergärten Cuxhaven und Hemmoor 
 Lebenshilfe Hemmoor e.V.  
 AWO Soziale Arbeit GmbH im Landkreis Cuxhaven  

 DRK Land Hadeln- Cuxhaven  

 Elbe- Weser- Werkstätten  

 Beirat für Menschen mit Behinderung  

 

Seit der Ratifizierung 2010 wird regelmäßig an der Fortentwicklung und Aktualisie-

rung der Konzeption gearbeitet. 

Neben der aktuellen UN-Behindertenrechtskonvention, auf die wir im weiteren Ver-

lauf des Konzeptes noch detaillierter eingehen werden, mit dem individualisierten 

Anspruch auf Förderung und Unterstützung, gilt zurzeit noch der Niedersächsische 

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. In ihm steht:   
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„Die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder erfüllt das 

Recht auf Teilhabe am normalen Leben mit Hilfe heilpädagogischer Arbeit. Sie bie-

tet neben anderen Vorteilen allen Beteiligten die Chance, jeden Menschen ganz 

unabhängig von der geistigen oder körperlichen Leistungsfähigkeit des bzw. der 

Einzelnen achten zu lernen und die Verschiedenheit von Menschen als Lebenstat-

sache zu erfahren“.  

 

Auch das „Niedersächsische Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertages-

pflege (NKiTaG) vom 07.07.2021 mit der Verordnung zur Durchführung des Nieder-

sächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (DVO-NKi-

taG) kommt zum Tragen. Hier hat sich das Land Niedersachsen die Aufgabe ge-

stellt, die Inklusion in den Kindertagesstätten von der Geburt bis zur Einschulung 

zur Regel werden zu lassen. Hier fehlen noch Regelungen für Schulkinder in Kin-

dertagesstätten (Hortbetreuung).  

Das Sozialgesetzbuch IX führt in § 4 Abs. 3 aus, dass Leistungen für behinderte 

oder von Behinderung bedrohter Kinder so geplant und gestaltet werden, dass sie 

nach Möglichkeit nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit Kin-

dern ohne Behinderung betreut werden. Ebenso schreibt das NKiTaG  mit § 4 Abs. 

7 vor, dass die Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung möglichst ortsnah 

erfolgen soll und die überörtlichen Träger, die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe und die Gemeinden, die die Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen 

wahrnehmen, darauf hinwirken sollen.  

In den Kindertagesstätten (Kitas) im Landkreis Cuxhaven erfahren Kinder von Ge-

burt bis zum 14. Lebensjahr Toleranz, Solidarität und Anerkennung. Hierbei ist das 

Miteinander von Kindern unterschiedlicher sozialer, kultureller, religiöser oder nati-

onaler Herkunft und das gemeinsame Leben und Lernen der Kinder mit und ohne 

Behinderung selbstverständlich. Auf dieser Grundlage kann die Kita als Elementar-

bereich des Erziehungs- und Bildungswesens Impulse für eine inklusive Gesell-

schaft geben.  

  

Der Gesetzgeber ist den fachlichen Erkenntnissen gefolgt und hat die Grundlagen 

für die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung festge-

schrieben.   

Ebenso hat er mit  § 16 der DVO NKiTaG festgelegt, dass eine Betriebserlaubnis 

für eine Kindertagesstätte nach § 45 SGB VIII nur erteilt werden darf, wenn der 

Träger einer Kindertagesstätte, die Gemeinde, in deren Gebiet die Kindertages-

stätte liegt, der örtliche Träger der Jugendhilfe und der örtliche Träger der Einglie-

derungshilfe eine Vereinbarung über die Einrichtung und die konzeptionelle Ausge-

staltung der integrativen Gruppe treffen, aus der sich ergibt, wie die Anforderungen 

zu erfüllen sind. (Regionales Konzept Inklusion)  

Im Landkreis Cuxhaven zeigt sich darüber hinaus der politische Wille, Kinder in ihrer 

Unterschiedlichkeit anzunehmen und eine individuelle Entwicklungsbegleitung in 

Kindertagesstätten für alle Kinder zu gewährleisten.  
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2. Gesetzliche Grundlagen   

 

2.1 Die UN-Behindertenrechtskonvention   

  

Die genaue Bezeichnung der Konvention lautet „Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen – Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD)“, vom 13. Dezember 2006, Resolution Nr. 61/106 der General-
versammlung der Vereinten Nationen (in Kraft getreten am 5. Mai 2008).  
  

Sie ist ein Übereinkommen, das von Menschen oder Staaten einvernehmlich ein-

gehalten wird. Die Behindertenrechtskonvention setzt sich dafür ein, dass die Be-

nachteiligung von Menschen mit Behinderung aufhört und diese als vollwertige Bür-

ger der Gesellschaft anerkannt werden. Sie fordert als grundsätzliches Menschen-

recht Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaft-

lichen Leben.  

  

Deutschland und derzeit 152 weitere Länder bekennen sich zu dieser UN-Konven-

tion und haben sich mit ihrer Unterzeichnung verpflichtet, sie umzusetzen.  

Leider haben Deutschland, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz eine offizielle 

deutsche Übersetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-

derungen abgestimmt, die vom bisher vorherrschenden Gedanken der Integration 

behinderter Menschen, nicht aber vom Gedanken der Inklusion getragen ist. Inklu-

sion verfolgt in der Abgrenzung zur Integration einen grundsätzlich anderen Ansatz: 

Nicht der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen oder durch zielgerichtete 

Förderung und Unterstützung angepasst werden, um „dabei“ sein zu können, son-

dern alle gesellschaftlichen Bereiche müssen seinen individuellen Bedürfnissen ent-

sprechend angepasst und geöffnet werden. Niemand darf ausgegrenzt werden.   

  

Aus diesem Grund hat sich der Verein NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. 2009 dazu 

entschlossen, eine sogenannte „Schattenübersetzung“ zu veröffentlichen, die die-

sen Ansatz dem in englischer Sprache verfassten Originaltext folgend zum Aus-

druck bringt.  

  

Interessant ist außerdem, dass in der bisherigen gesellschaftspolitischen Diskus-

sion der Begriff der Inklusion vorrangig im Zusammenhang mit der Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen benutzt wird. Inklusion geht aber darüber hinaus. Sie 

bedeutet die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen. Entsprechend umfasst sie 

neben der Teilhabe behinderter Menschen genauso die Teilhabe von beispiels-

weise hochbegabten Menschen, wie von Menschen mit Migrationshintergrund, von 

Menschen mit besonderem kulturellen Hintergrund oder individuellen persönlichen 

Merkmalen, die diese im Besonderen auszeichnen. Wesentliches Prinzip der Inklu-

sion ist die Wertschätzung aller Menschen mit ihren individuellen Merkmalen, Stär-

ken und Schwächen und die Anerkennung von Diversität als grundsätzlichem Merk-

mal des menschlichen Zusammenlebens.  
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2.2 Bundesgesetze  

  

Die grundlegenden bundesgesetzlichen Normen finden sich in SGB IX und SGB 

VIII.  

Gemäß §2 SGB IX gelten Menschen mit Behinderungen als Menschen, die körper-

liche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wech-

selwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberech-

tigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 

Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- und Ge-

sundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. 

 

Wenn eine Person durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der 

Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt ist, erhält sie Leistungen der Eingliede-

rungshilfe. Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, die Behinderung oder deren Fol-

gen zu beseitigen oder zu mildern und die selbstbestimmte und gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. (§ 99 SGB IX)  

 

Die Leistungen zur Teilhabe sollen u. a. die persönliche Entwicklung ganzheitlich 

fördern und eine selbständige Lebensführung ermöglichen/erleichtern. Genannt 

werden u. a. heilpädagogische Leistungen für Kinder und Hilfen zum Erwerb prak-

tischer Kenntnisse und Fähigkeiten sowie zur Förderung der Verständigung.  

Leistungen für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder 

sollen so geplant und gestaltet werden, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ih-

rem sozialem Umfeld getrennt werden und gemeinsam mit Kindern ohne Behinde-

rung betreut werden können (§  4 SGB IX).  

  

  

3. Zielsetzung des Regionalen Konzeptes  

  

Das Regionale Konzept schreibt fest, dass im Landkreis Cuxhaven verlässliche und 

kontinuierliche Prozesse zum Ausbau der Inklusion auf der Grundlage des NKiTaG 

in Verbindung mit der DVO NKiTaG eingerichtet und betrieben werden.   

  

Folgende Zielsetzungen werden dabei verfolgt:  

 Allen Kindern wird ein wohnortnaher Kindertagesstättenbesuch er- 

 möglicht. Das bedeutet:   

o jede Kindertagesstätte im Landkreis Cuxhaven stellt sich auf  

 die Aufnahme aller Kinder ein; 

o heilpädagogische Förderung und Begleitung von Kindern mit  

 Behinderung wird sichergestellt;  

o notwendige therapeutische Angebote sollen vorgehalten und  

 in den Tagesablauf der Kindertagesstätte integriert werden; 

o Schaffung von Kooperationsmöglichkeiten zwischen Pädago- 

 ginnen1 und Therapeutinnen.  

 Eltern werden auf Wunsch für alle integrativen Belange ihres Kindes,  

                                                           
1 Im weiteren Text wird das generische Femininum verwendet, wenn allgemeine Begriffe zur Bezeich-

nung von Personen gleich welchen Geschlechts verwendet werden.  
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 z.B. beim Antragsverfahren, durch Pädagoginnen der Kindertages- 

 stätten und durch die Mitarbeitenden der Eingliederungshilfe unter- 

 stützt; 

 praxisbegleitende Fachberatung wird gewährleistet; 

 Austausch und Weiterbildung für die Pädagoginnen aus den Kinder- 

 tagesstätten finden regelmäßig statt; 

 Eltern, Pädagoginnen, Therapeutinnen, Ärztinnen, Fördereinrichtun- 

 gen, Fachberaterinnen und die zuständigen Fachbereiche des Land- 

 kreises kooperieren zum Gelingen der gemeinsamen Erziehung;  

 Kinder werden beim Übergang von der Kindertagesstätte in die  

 Schule begleitet. 

  

  

4.  Gesetzliche Grundlage in den Kindertagesstätten  

  

Seit dem 01.08.2013 besteht bundesweit ein Rechtsanspruch auf einen Betreu-

ungsplatz für Kinder im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung. 

Für die Zeit von der Geburt bis zum 1. Geburtstag besteht im Ausnahmefall eben-

falls ein Anspruch. Für den Lebensabschnitt  nach der Einschulung haben die Ju-

gendhilfeträger ein bedarfsgerechtes  Angebot vorzuhalten.  

Die Rahmenbedingungen ergeben sich aus dem NKiTaG in Verbindung mit der 

DVO NKiTaG.  

 

In der Tabelle sind die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der inklusiven Kinder-

betreuung aufgeführt. Allen Betreuungsangeboten liegt eine mindestens 5stündige 

Kernbetreuungszeit zugrunde.   

  

 

4.1 Krippenbetreuung  

  

Krippe  1 Kind  2 Kinder  Ab 3 Kinder  

Gruppengröße  - Höchstens 14 Kinder; 

- Höchstens 11 Kinder bei  
  mehr als 7 Kindern im  
  Alter unter 2 Jahren  

- Höchstens 12 Kinder; 

- Höchstens 10 Kinder bei  
  mehr als 7 Kindern im  
  Alter unter 2 Jahren  

- Höchstens 11 Kinder;  

- Höchstens 9 Kinder bei  

  mehr als 7 Kindern im  

  Alter unter 2 Jahren  

Personal   - 2 pädagogische Fachkräfte 
  gem. § 11 NKiTaG und gem. 
  § 17 DVO NKiTaG; 
- 1 heilpädagogische Fach- 
  kraft mit 10 Stunden in der  
  Woche 

- 2 Fachkräfte gem. § 11  
  NKiTaG und gem. § 17  
  DVO NKiTaG; 
- 1 heilpädagogische Fach- 
  kraft mit 25 Stunden in der 
  Woche 

- 2 Fachkräfte gem. § 11 NKi- 
  TaG und gem. § 17 DVO  
  NKiTaG  
- 1 heilpädagogische Fach- 
  kraft mit 35 Stunden in der  
  Woche 

Verfügungszeit  7,5 Stunden in der Woche  11 Stunden in der Woche 
plus 1 Leitungsstunde 

11 Stunden in der Woche plus 
1 Leitungsstunde 
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4.2 Kita-Betreuung  

  

Kita  1 Kind  2- 4 Kinder  

Gruppengröße  - Höchstens 20 Kinder;  
- Mindestens 3 qm pro Kind  

- Mindestens 14 Kinder;  
- Höchstens 18 Kinder;  
- Davon 2-4 Kinder mit Anspruch auf  
  Eingliederungshilfe  

Personal   - 2 pädagogische Fachkräfte gem. § 11; 
- 1 heilpädagogische Fachkraft mit 10  
  Stunden 

- 2 pädagogische Fachkräfte gem. § 11; 
- 1 heilpädagogische Fachkraft während der  
  gesamten Kernbetreuungszeit  

Verfügungszeit 5 Stunden in der Woche  16 Stunden in der Woche plus 2 Leitungsstunden 

2 

                                               

 

 

5. Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten   

 

Seit 2003 werden im Rahmen des Berichtes „Bestandserhebung zur Betreuung von 

Kindern im Landkreis Cuxhaven“3 jährlich zahlreiche Angebote sowie die tatsächli-

che Nutzung von Plätzen in den mittlerweile über 150 Kindertagesstätten durch das 

Amt Strategische Sozialplanung des Landkreises Cuxhaven erfasst.  

Der Bericht enthält zudem auch Daten von Krippenkindern mit Förderbedarf sowie 

der zum 01.02. eines Jahres geförderten Integrationsplätze und ihre aktuelle Nut-

zung.  

 

Darüber hinaus sind immer noch einige Kinder mit Förderbedarf in Einrichtungen 

mit besonderem Schwerpunkt untergebracht, wie bspw. in den folgenden Einrich-

tungen: 

 

 KiGa für Kinder mit Körperbehinderung Debstedt; 

 Heilpädagogische Kita für Kinder mit Körperbehinderung Kirchwistedt;  

 Heilpädagogischer Kiga Hemmoor;       

 Sprachheilkindergarten Cuxhaven; 

  Sprachheilkindergarten Hemmoor;      

 Sprachheilkindergarten Kramelheide. 

  

  

                                                           
2 Siehe Anlage: Rundschreiben-Nr. 2/2012, Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend 
u. Familie  
3 Um stets die aktuellsten Daten einsehen zu können, wird der aktuellste Bericht auf der Internetseite 
des Landkreises zur Verfügung gestellt. 
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Kreiskarte der integrativen Kindertagesstätten (Stand: 01.02.2022)  
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6. Fort- und Weiterbildung/ Fachberatung  

  

Die Fachberatung der Einrichtung ist gem. § 13 NKiTaG ein fester Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen. Sie muss von den Einrich-

tungsträgern sichergestellt werden. Geschieht dies nicht, so obliegt diese Aufgabe 

dem Landkreis Cuxhaven als Träger der öffentlichen Jugendhilfe.  

Die Fachberatung begleitet die Gruppen fachlich und unterstützt den individuellen 

Entwicklungsprozess von Kindern. Sie sorgt für einen professionellen Austausch 

aller Mitarbeiterinnen und deren fachlicher Weiterqualifikation. Zu den Hauptaufga-

ben gehören:  

 Begleitung, Entwicklung und Weiterführung der pädagogischen Konzeption der 

integrativen Gruppen als Verknüpfung von Regel- und Sonderpädagogik; 

 Einzelfall- und fachliche Beratung für pädagogische und therapeutische Mitar-

beiterinnen im Hinblick auf Förderdiagnostik unter Berücksichtigung entwick-

lungspsychologischer Aspekte; 

 Begleitung einzelner Mitarbeiterinnen bei besonderen pädagogischen Frage-

stellungen mit dem Ziel der Optimierung der Arbeit; 

 Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Eltern; 

 Zusammenarbeit mit Gremien und Institutionen; 

 Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen für Mitarbeiterinnen und Lei-

terinnen von integrativen Kindertagesstätten; 

 Hilfe und Unterstützung bei besonderen Themen; 

 Planung, Koordination und Durchführung Fortbildungen; 

 Vermittlung an andere pädagogische und therapeutische Einrichtungen.  

  

Die Angebote richten sich an die Gesamtteams der Kindertagesstätten, deren Lei-

tung sowie an die Trägervertretung. Die Träger stellen den Zugang zu den Angebo-

ten sicher.   

  

 

7. Arbeit in der Praxis  

  

Inklusive Bildung und Erziehung aller Kinder in der Kindertagesstätte erfüllt das 

Recht eines jeden Kindes auf Teilhabe am Leben und sichert – auch Kindern mit 

Behinderung - individuelle Unterstützung unter Nutzung aller notwendigen Ressour-

cen zu. Dies macht einen Kompetenztransfer zwischen den Fachkräften notwendig 

und möglich.   

 

Eine enge Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstät-

ten, der Eingliederungshilfe und der Fachberatungen sowie der damit verbundene 

Kompetenztransfer ist Voraussetzung für gutes Gelingen inklusiver Arbeit. Insbe-

sondere bezogen auf die Planung und Abstimmung von Vorhaben oder Projekten 

ist eine Kooperation unerlässlich. Ein wichtiger Aspekt inklusiver Arbeit ist der ge-

genseitige Informations- und Erfahrungsaustausch, gegenseitige kollegiale Unter-

stützung und Gleichberechtigung bei Entscheidungsprozessen.   

Eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen stellt zudem sicher, dass auf die 

Bedürfnisse von Kindern individuell eingegangen wird. So fließen Erfahrungswerte 



- 11 -   

oder Kenntnisse Dritter als Ergänzung zu den eigenen Möglichkeiten mit ein. Daher 

ist es wichtig, eigene Netzwerke für die Einrichtung aufzubauen oder von bestehen-

den Netzwerken zu wissen. Generell steigert Kooperation die Qualität der Betreu-

ung und Förderung in den Einrichtungen im Landkreis Cuxhaven.  

 

Fachkräfte mit unterschiedlichen Ausbildungen und Erfahrungen sind für die Erfül-

lung unterschiedlicher Aufgabenschwerpunkte in der integrativen Gruppe verant-

wortlich. Die Teams in den Kindertagesstätten setzen sich in der Regel zusammen 

aus sozialpädagogischen- und heilpädagogischen Fachkräften. Unterstützt werden 

diese Fachkräfte bei Bedarf durch externe Therapeutinnen, deren Aufgabe im We-

sentlichen die Diagnostik und Therapie für die förderbedürftigen Kinder ist.  

  

  

8. Verfahren für die Anerkennung des erhöhten Förderungsbedarfs eines Kin-

des  

  

Entweder bemerken Eltern Auffälligkeiten, die auf einen erhöhten Förderungsbe-

darf hinweisen, selbst oder werden durch die Ärztin, die pädagogische Frühförde-

rung, Erzieherinnen oder Therapeutinnen darauf aufmerksam gemacht. Die Eltern 

können dann einen Förderantrag stellen, welcher im Regelfall an das Amt Soziale 

Leistungen beim Landkreis Cuxhaven zu richten ist.  

Bis zur Einschulung ist die Eingliederungshilfe im Amt Soziale Leistungen für alle 

Behinderungsbilder zuständig. Erst ab Einschulung wird zwischen körperlichen/ 

geistigen Behinderungen in der Eingliederungshilfe des Amtes für Soziale Leistun-

gen und seelischen Behinderungen in der Eingliederungshilfe der Jugendhilfe un-

terschieden. 

Für jedes Kind, für das ein Antrag auf Eingliederungshilfe im Amt Soziale Leistun-

gen gestellt wird, sind jeweils eine Pädagogin und eine Sachbearbeiterin zuständig. 

 

Verfahren bei Neubeantragung (i.d.R. innerhalb von sechs Wochen ab Vor-

lage der vollständigen Antragsunterlagen abgeschlossen): 

 

1. Schritt: Antragstellung4 beim Amt Soziale Leistungen 

2. Schritt: Formelle Prüfung des Antrages durch die Sachbearbeitung  im Amt 

Soziale Leistungen 

3. Schritt: Bedarfsermittlung durch Pädagogik der Eingliederungshilfe 

 Hausbesuche 

 ggfs. Hospitation in den Kindertagesstätten 

4. Schritt: Entscheidung über Antrag/ Erlass des Bescheides 

5. Schritt: Zielplanung 

 findet drei Monate nach Beginn der Integrationsmaßnahme statt 

 

HINWEIS:  

Die Integrationsmaßnahme wird i.d.R. nur für ein Kindergartenjahr bewilligt. 

Bei Verlängerungswunsch müssen die Erziehungsberechtigten rechtzeitig einen 

Verlängerungsantrag stellen. 

                                                           
4 Entsprechende Vordrucke sind beim Amt Soziale Leistungen verfügbar 
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9. Übergang in die Schule   

  

Der Übergang in die Schule wird von Kindertageseinrichtung zu Kindertageseinrich-
tung in Zusammenarbeit mit der Schule individuell gestaltet. Mehrere Programme 
und Projekte (u.a. das Brückenjahr) haben sich der Verbesserung dieser Aufgabe 
kontinuierlich gewidmet.  
 
Nach wie vor bleibt es für alle Beteiligten eine Aufgabe in diesem Bereich für eine 
weitere kontinuierliche Verbesserung zum Wohle der Kinder zu sorgen. 
 
 

10. Ausblick  

  

 Das Regionale Konzept wird bei Bedarf, spätestens alle 5 Jahre, aktualisiert. 

Die Kita-Bedarfsplanung wird jährlich aktualisiert. Siehe Verweis auf Seite 8. 

 Die Organisation der gemeinsamen Konzeptionsarbeit und die Federführung 

für die Fortschreibung liegt in der Verantwortlichkeit des Landkreises 

Cuxhaven, Dezernat II, im Jugendamt. 

 Eine große Herausforderung in den nächsten Jahren werden die angekün-

digten Gesetzesänderungen im Rahmen der Ganztagsbetreuung und Über-

gang der Eingliederungshilfe für junge Menschen in die Jugendämter sein. 

 

 

11. Anlage 

 

 Rundschreiben Nr. 2/2012 „Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII 

für Kinder mit Behinderungen, die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, in Krippen“ 
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1. Anwendungsbereich, sachliche Zuständigkeiten  
 

Dieses Rundschreiben trifft ausschließlich für die Leistungen der Eingliederungshilfe 
(insbesondere in Form heilpädagogischer Leistungen) in Krippen Regelungen, die die 
herangezogenen kommunalen Körperschaften ab dem 01.08.2012 in sachlicher Zu-
ständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe erbringen.  
Krippen sind Kindertagesstätten, die der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres dienen (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a KitaG).   
Die sachliche Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe besteht nach § 6 
Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b Nds. AG SGB XII nur, wenn eine teilstationäre Leistung er-
bracht wird. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn bei einem Kind ein Bedarf an 
individueller Förderung durch Leistungen der Eingliederungshilfe von 10 Stunden pro 
Woche und einer Betreuungszeit von mindestens fünf Zeitstunden pro Tag an fünf 
Werktagen in der Woche besteht.  
  
Für die Dauer des Modellprojektes „Integration in Krippen und kleinen Kindertages-
stätten“ hatte der überörtliche Träger der Sozialhilfe freiwillige Leistungen für Kinder 
mit einem ausschließlich ambulanten Bedarf erbracht. Diese Regelung endet mit Ab-
lauf des Modellprojektes am 31.07.2012. Für ambulante Leistungen der Eingliede-
rungshilfe sind nach § 6 Abs. 1 Nds. AG SGB XII ausschließlich die örtlichen Träger der 
Sozialhilfe zuständig.   
  
Für teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe, die für seelisch behinderte Kin-
der erbracht werden sollen, ist nicht der Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII, 
sondern der Träger der Jugendhilfe nach dem SGB VIII zuständig.  

  

2.   Leistungsgrundsatz ergänzende Eingliederungshilfe  
Ergänzend zu den Leistungen nach SGB VIII (Förderung in Tageseinrichtungen) in 
Krippen und kleinen Kindertagesstätten können Kinder mit Behinderungen, die das 
3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Leistungen der Eingliede-
rungshilfe zur Deckung des Bedarfs im Einzelfall gemäß SGB XII haben.   
Es ist eine Hilfe zu gewähren, die den tatsächlich bestehenden konkreten Bedarf des 
leistungsberechtigten Kindes in vollem Umfang sicher stellt.   
 

3.   Allgemeine Hinweise  

Von einer drohenden körperlichen Behinderung kann bei Kindern unter drei Jahren 
nicht ausgegangen werden, wenn z. B. ausschließlich das Risiko des Eintritts einer 
Sprachstörung besteht. In diesem Fall wäre vielmehr zu prüfen, ob dem Eintritt einer 
Sprachstörung durch Beratung der Eltern, deren Teilnahme an einem Elterntraining 
oder ähnlichen ambulanten Hilfen, ggf. auch unter Einbeziehung der Krankenkasse 
vorgebeugt werden kann.  
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In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, die Eltern bzw. die andere(n) sorgeberech-
tigte(n) Person(en) auch hinsichtlich möglicher Hilfen vorrangiger Leistungsträger zu 
beraten.  
Eingliederungshilfe-Leistungen sind abzugrenzen von der üblichen Erziehungs-, Bil-
dungs- und Betreuungsleistung einer Krippe. Die Leistungen der Eingliederungshilfe 
müssen erforderlich und geeignet sein, die Teilhabe des Kindes an der  
Gesellschaft zu ermöglichen oder zu sichern (s. § 53 Abs. 3 SGB XII und § 56 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX).  

  

4.   Verfahren zur Feststellung der Behinderung und des Bedarfs sowie zur Zielplanung  
  

4.1.  Grundsätzliches  
Die herangezogene kommunale Körperschaft stellt unverzüglich nach Beginn des 
Verwaltungsverfahrens fest, ob eine wesentliche körperliche und/oder geistige Be-
hinderung bzw. eine drohende körperliche oder geistige Behinderung vorliegt und 
ein Eingliederungshilfebedarf besteht. Dazu erhebt, ermittelt und bewertet die her-
angezogene kommunale Körperschaft die Lebenssituation, Ressourcen und Umfeld-
bedingungen des Kindes unter Einbeziehung von Gutachten und fachlichen Stellung-
nahmen.   
Zur Feststellung einer Behinderung oder einer drohenden Behinderung ist eine Sozi-
almedizinische Stellungnahme und/oder amtsärztliche Stellungnahme erforderlich.  
Die Beurteilung des Hilfebedarfs soll interdisziplinär, d.h. durch Personen aller erfor-
derlichen Berufsgruppen erfolgen. Der  „2. Leitfaden zur individuellen Zielplanung im 
Rahmen des Gesamtplans für Menschen mit Behinderung“ mit dem von dem  Ge-
meinsamen Ausschuss in seiner 43. Sitzung am 30.05.2012 zur Anwendung empfoh-
lenen Anhang sollte entsprechend angewendet werden.5  Die herangezogene kom-
munale Gebietskörperschaft stellt den Förderbedarf zur Erreichung der individuellen 
Ziele fest.  
Dieser Verfahrensschritt muss vor der Aufnahme in die Krippe abgeschlossen sein.   
  

4.2.  Gemeinsame Verfahrensgrundsätze  
Verfahrensschritte, die der Ermittlung und der Feststellung des Bedarfs an Maßnah-
men der Eingliederungshilfe und des Managements dieser Maßnahmen dienen, soll-
ten in persönlicher Anwesenheit der Eltern bzw. sorgeberechtigten Person(en) des 
potenziell leistungsberechtigten Kindes durchgeführt werden. Gemeinsam mit den 
Eltern bzw. den andere(n) sorgeberechtigte(n) Person(en) sollen Förderziele für das 
zu fördernde Kind formuliert und ein Termin für die Kontrolle der Zielerreichung ver-
einbart werden.  
  

5.   Kostenanerkenntnis  
Voraussetzung für die Aufnahme in die Krippe und Gewährung der Eingliederungs-
hilfe ist das Vorliegen eines Kostenanerkenntnisses nach dem Sozialgesetzbuch XII. 
Die Hilfegewährung erfolgt für die leistungsberechtigten Kinder im Vorschulalter 
gem. §§ 53, 54 SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX.   
 
  

                                                           
5 Leitfaden und Anhang sind im Internet unter  http://www.eingliederungshilfe.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=32&ar-

ticle_id=367&_psmand=2  veröffentlicht.  
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6.   Leistungs- und Prüfungsvereinbarung sowie Vergütungsvereinbarung  
Die herangezogene kommunale Körperschaft übernimmt die Kosten der Eingliede-
rungshilfe nur, wenn zwischen dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Land Nieder-
sachsen, vertreten durch das Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und 
Familie - Landessozialamt - oder der Modellversuchskommune) und dem Leistungser-
bringer eine Prüfungs- und Leistungsvereinbarung sowie eine Vergütungsvereinba-
rung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII (siehe Anlagen) besteht.   
Mit der Leistungs- und Prüfungsvereinbarung verpflichtet sich der Leistungserbringer, 
die jeweils leistungsberechtigten Kinder entsprechend ihrem Hilfebedarf umfassend 
zu fördern und deren Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe in vollem Umfang 
zu decken.    
 
Die Höhe der Vergütung, die die Einrichtung abrechnen kann, bestimmt sich aus-
schließlich nach der Vergütungsvereinbarung. Die Einrichtungen sind nicht berech-
tigt, der herangezogenen kommunalen Körperschaft darüber hinaus Vergütungen für 
besondere Betreuungsleistungen in Rechnung zu stellen.  
Die Vereinbarung über die Eingliederungshilfeleistung gemäß § 75 Abs. 3 nach SGB 
XII in Zuständigkeit des Landes beinhaltet künftig folgende personelle Ausstattung:  
  

Anzahl der Kinder mit Behin-
derung  

Zusätzliche personelle Ausstattung der Gruppe mit einer 
heilpädagogischer Fachkraft  

1 Kind  Mindestens 10 Stunden pro Woche   

2 Kinder   Mindestens 25 Stunden pro Woche   

3 Kinder   Mindestens 35 Stunden pro Woche  

  
Die Gesamtvergütung umfasst auch alle behinderungsbedingt anfallenden zusätzli-
chen Sachkosten einschließlich der Kosten, die durch einen behinderungsbedingt er-
forderlichen Transport des Kindes zum Kindergarten und besondere Betreuungsmit-
tel sowie eventueller Leistungen Dritter entstehen.  
Als Gesamtvergütung sind folgende Beträge je leistungsberechtigten Kind und Monat 
vorgesehen:  

  

Anzahl der Kinder mit Behinde-
rung in der Gruppe in Zuständig-
keit des überörtlichen Trägers der 
Sozialhilfe  

Gesamtvergütung pro Kind und Monat  

1 Kind  1.250,00 Euro  

2 Kinder   1.440,00 Euro   

3 Kinder   1.350,00 Euro  
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Die Höhe der zu leistenden Pauschale pro Kind ist abhängig von der Anzahl der leis-
tungsberechtigten Kinder einer Gruppe.  
Es können maximal 3 leistungsberechtigte Kinder in einer Gruppe Eingliederungshil-
feleistungen zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe beziehen. Der Be-
treuung von zwei oder drei Kindern mit Behinderung in einer Gruppe ist der Vorrang 
gegenüber Maßnahmen der Einzelintegration zu geben (2. DVOKiTaG).   
Die Vergütung wird auch bei vorübergehender Abwesenheit des Kindes ungekürzt 
weiter gezahlt. Für jeden Kalendermonat kann die Vergütung pro Platz und pro Kind 
nur einmal abgerechnet werden.  
Verlässt ein leistungsberechtigtes Kind innerhalb des Bewilligungszeitraumes (Krip-
penjahr) die integrative Gruppe, so ist ab dem Monat, der auf die Entlassung folgt, 
der veränderte Vergütungssatz für das/die verbliebene(n) Kind(er) zu zahlen.  
 

7.  Elternbeiträge  
Elternbeiträge und Verpflegungskosten sind nach den gleichen Regelungen wie bei  
nichtbehinderten Kindern (Normalisierungsprinzip) zu erheben. Ein Kostenbeitrag 
nach § 92 Abs. 2 SGB XII ist daneben nicht zu erheben, da kein Mittagessen im Rah-
men der Eingliederungshilfe gewährt wird (keine häusliche Ersparnis).     
  

8.   Abrechnung zwischen örtlichen Trägern und überörtlichem Träger der Sozialhilfe  
Die Abrechnung zwischen den örtlichen Trägern der Sozialhilfe sowie dem überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe erfolgt über das Quotale System. Die Ausgaben für Kinder 
mit Behinderung in Krippen sind bis 31.12.2012 in Zeile 620 / Spalte 60 des Abrech-
nungsvordrucks Quotales System (Heilpädagogische Leistungen für  
Kinder - sonstige Leistungen) zu erfassen und ab 01.01.2013 in der neuen Zeile   
616 / Spalte 60 (Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippen).    
  

9.   Mitteilungspflichten der Krippe  
Die Krippe hat die herangezogene kommunale Körperschaft unaufgefordert und un-
verzüglich zu informieren, wenn sich die Zahl der in einer Krippengruppe betreuten 
Kinder mit Behinderung, die Leistungen in sachlicher Zuständigkeit des  überörtli-
chen Trägers der Sozialhilfe beziehen, verringert oder erhöht bzw. die Betriebser-
laubnis die Betreuung des jeweiligen Kindes nicht mehr zulässt. 
 
 

10.   Kindertagespflegestelle 
In einer Kindertagespflegestelle können keine Leistungen zu Lasten des überörtli-
chen Trägers der Sozialhilfe erbracht werden.
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